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1.  Einleitung  

1.1  Anlass und Aufgabenstellung 

Die am Standort südwestlich von Angern bestehende Biogasanlage wird derzeit 

auf der Basis der immissionsschutzrechtlichen Genehmigungen 402.6.5-440008-

2.1/2120 vom 15. Juni 2005 sowie 402.6.5-44008-2.1/2119 vom 20.06.2005 

privilegiert mit einer elektrischen Leistung von jeweils 549 kW betrieben. 

Die gesetzlichen Vorgaben für Biogasanlagen unterlagen in den zurück liegenden 

Jahren einem stetigen Wandel. Sowohl die planungsrechtlichen Anforderungen 

als auch die geänderten technische Normen stellen die Betreiber von Biogasanla-

gen zunehmend vor neue Herausforderungen. 

Die Betriebsabläufe der Biogasanlage sollen unter Berücksichtigung der techni-

schen Neuerungen der vergangenen Jahre optimiert werden. Damit besteht zu-

künftig die Möglichkeit, dass ohne die wesentliche Erhöhung des Rohstoffinputs 

mehr Rohbiogas produziert werden. Sofern die erzeugte Menge an Rohbiogas 

jedoch den Grenzwert von 2,3 Mio. N/m³ Biogas pro Jahr überschreitet, kann die 

Anlage nicht weiter privilegiert betrieben werden. Gleiches gilt für eine Über-

schreitung der Feuerungswärmeleistung von 2,0 MW.  

Das Planerfordernis ergibt sich aus den planungsrechtlichen Schranken des § 35 

Abs. 1 Nr. 6 BauGB. Demzufolge ist eine Aufstellung eines Bebauungsplans not-

wendig, um die planungsrechtlichen Zulassungsvoraussetzungen für die geplante 

Optimierung der bestehenden Biogasanlage zu schaffen.  

Im Sinne einer geordneten städtebaulichen Entwicklung und der bestehenden 

symbiontischen Effekte zur angrenzenden Tierhaltungsanlage soll auch das Be-

triebsgelände der Schweinehaltungsanlage in die Planung einbezogen werden. 

Die Gemeinde Angern hat in ihrer Sitzung am 26.02.2019 den Aufstellungsbe-

schluss gefasst und damit das Bauleitplanverfahren eingeleitet. 

Da die in der FFH-Richtlinie und der Vogelschutzrichtlinie vorgegebenen arten-

schutzrechtlichen Verbote auf der nationalen Ebene in die Vorschrift des § 44 

BNatSchG aufgenommen wurden, ist dieses Vorhaben entsprechend auf seine 

Zulässigkeit zu prüfen. Zu untersuchen sind insbesondere die direkten Wirkungen 

des Vorhabens auf besonders und streng geschützte Arten sowie die mittelbaren 

Auswirkungen durch stoffliche Immissionen, Lärm und andere Störreize.  

In der vorliegenden Speziellen artenschutzrechtlichen Prüfung (SaP) werden die 

artenschutzrechtlichen Verbotstatbestände nach § 44 Abs. 1 i. V. m. Abs. 5 

BNatSchG bezüglich der gemeinschaftsrechtlich geschützten Arten (alle europäi-

schen Vogelarten sowie Arten des Anhangs IV FFH-Richtlinie), die durch das Vor-

haben erfüllt werden können, ermittelt und dargestellt. 
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1.2  Untersuchungsraum und Datengrundlagen 

Die nächstgelegene Wohnnutzung befindet sich etwa 900 m nordöstlich 

der Gemeinde Angern. 

Im Geltungsbereich bestehen Biogasanlagen, welche 2006 in Betrieb ge-

nommen wurden, sowie eine Tierhaltungsanlage für Mastschweine. Damit 

wird die Möglichkeit genutzt, die anfallende Gülle als hochwertigen Roh-

stoff zur Erzeugung erneuerbarer Energien zu veredeln. Aufgrund der vor-

handenen Nutzungen weist der gesamte Geltungsbereich einen hohen Ver-

siegelungsgrad auf.  

Innerhalb des Geltungsbereiches befinden sich keine hochwertigen oder 

sonstige für den Arten- und Biotopschutz bedeutsamen Lebensräume. Un-

bebaute Areale des Planungsraums werden regelmäßig gemäht. Im Westen 

wurde ein kleiner Bereich Intensivacker in den Geltungsbereich einbezo-

gen.  

Innerhalb des Geltungsbereiches befinden sich keine hochwertigen oder sonstige 

für den Arten- und Biotopschutz bedeutsamen Lebensräume. Unbebaute Areale 

des Planungsraums werden regelmäßig gemäht.  

Im Rahmen dieser speziellen artenschutzrechtlichen Prüfung wird unter Berück-

sichtigung der zu erwartenden Wirkungen nach gutachterlicher Einschätzung der 

Geltungsbereich als Untersuchungsraum gewählt. Auswirkungen über diesen Be-

reich sind vorhabenbedingt aufgrund des zu erwartenden Wirkgefüges nicht ab-

leitbar.  
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1.3  Methodisches Vorgehen und Begriffsbestimmungen 

Methodisches Vorgehen und Begriffsabgrenzungen der nachfolgenden Untersu-

chung stützen sich auf den Leitfaden „Hinweise zum gesetzlichen Artenschutz 

gemäß § 44 Bundesnaturschutzgesetz auf Ebene der Bauleitplanung“. Folgende 

Themenkomplexe sind bei der Prüfung der Verbotstatbestände zu berücksichti-

gen bzw. zu untersuchen: 

• Pflanzenarten des Anhangs IV der FFH-Richtlinie 

• Tierarten des Anhangs IV der FFH-Richtlinie 

• Europäische Vogelarten nach Art. 1 der Vogelschutzrichtlinie (EG-VSchRL), 

insbesondere Brutvögel 

• die darüber hinaus nach nationalem Recht "streng geschützten Arten" ge-

mäß BNatSchG. 

Die Entscheidung über die tatsächliche Verletzung artenschutzrechtlicher Ver-

botstatbestände basiert auf drei wesentliche Kriterien: 

• die relevanten Wirkfaktoren des o. g. Vorhabens  

• deren maximale Wirkreichweiten 

• die Empfindlichkeiten von Arten innerhalb des festgelegten Untersu-

chungsraumes. 

Sofern sich alle drei Parameter überlagern, droht ein Verstoß gegen die arten-

schutzrechtlichen Verbotstatbestände des § 44 Abs. 1 BNatSchG. 

Dabei wird die Ausstattung des Planungsraumes hinsichtlich der Habitatausstat-

tung und Eignung als Lebensraum eingeschätzt (Potenzialabschätzung).  

Ausgegangen wird in diesem Fall von der sogenannten worst- case- Betrachtung, 

in welcher das Vorkommen einer Art angenommen wird, wenn die Art im Raum 

verbreitet ist und sich dort geeignete Habitatstrukturen befinden. Das daraus 

abgeleitete Vorkommen kann jedoch größer sein als der reelle Bestand, da nicht 

alle geeigneten Habitatstrukturen tatsächlich besiedelt sind. 
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1.4  Relevanzprüfung 

Im Rahmen der Relevanzprüfung werden die Arten „herausgefiltert“, für die eine 

Betroffenheit hinsichtlich der Verbotstatbestände mit hinreichender Sicherheit 

ausgeschlossen werden kann und die daher einer artenschutzrechtlichen Prüfung 

nicht mehr unterzogen werden müssen.  

Dies sind Arten, 

o die im Land Sachsen-Anhalt gemäß Roter Liste ausgestorben oder ver-

schollen sind und deren Auftreten in Sachsen-Anhalt in naher Zukunft un-

wahrscheinlich erscheint, 

o die nachgewiesenermaßen im Naturraum nicht vorkommen, 

o die auf Grund ihrer Lebensraumansprüche und der vorhandenen Habi-

tatstrukturen im Wirkraum des Vorhabens nicht vorkommen können (z. B. 

Fehlen von für die Arten notwendigen Habitaten wie Regenmoore, Wälder, 

Gewässer etc.), 

o bei denen sich Beeinträchtigungen (bau-, anlage- und betriebsbedingt) auf 

Grund der geringen Auswirkungen des Vorhabens ausschließen lassen.  

Folgend werden alle Arten bzw. Artengruppen aufgelistet, die nach fachlicher 

Einschätzung keine geeigneten Lebensraumbedingungen im Untersuchungsraum 

vorfinden bzw. die in Sachsen-Anhalt generell nur sehr lokale Vorkommen auf-

weisen und deren Vorkommen in keinem räumlichen Zusammenhang mit dem 

Vorhabenstandort stehen. 

Durch die vorangegangene Nutzung des Vorhabenstandorts kann das Vorkom-

men von Pflanzenarten des Anhangs IV der FFH-Richtlinie ausgeschlossen wer-

den.  

Berücksichtigt man, dass sich innerhalb des Geltungsbereich keine natürlichen 

aquatischen und semiaquatischen Lebensräume befinden, so sind Wirkungen auf 

Fische (Percidae), Libellen (Odonata) Weichtiere (Mollusca), Fischotter (Lutra lut-

ra), Biber (Castor fiber) und den Europäischen Nerz (Mustela lutreola) auszu-

schließen. 

Eine Beeinträchtigung von Amphibien (Amphibia) ist für die Arten Kammmolch 

(Triturus cristatus), Rotbauchunke (Bombina bombina), Moorfrosch (Rana ar-

valis), Springfrosch (Rana dalmatina), Geburtshelferkröte (Alytes obstetricans), 

Kleiner Wasser-, Teichfrosch (Pelophylax lessonae), Wechselkröte (Bufo viridis), 

Laubfrosch (Hyla arborea), Kreuzkröte (Bufo calamita) und Knoblauchkröte 

(Pelobatos fuscus) nicht zu erwarten. Deren potenzielle Laichgewässer (sonnen-

exponiertes Gewässer, offene Wasserfläche, reich strukturierter Gewässerboden 

[Äste/Steine, fehlender Fischbesatz]) fehlen. Der Vorhabenstandort gehört eben-

falls nicht zu den terrestrischen Lebensräumen.  
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Für Säugetiere (Mammalia) wie Wildkatze (Felis silvestris), Luchs (Lynx lynx), 

Haselmaus (Muscardinus avellanarius) und Wolf (Canus lupus) sind gegenwärtig 

keine aktuellen Vorkommen im Bereich des Vorhabenstandortes bekannt. Das 

Vorkommen des Feldhamster (Cricetus cricetus) innerhalb des Planungsraums 

kann ausgeschlossen werden. Lebensräume dieser Art befinden sich auf Grund 

der intensiven Nutzung und des hohen Versieglungsgrades nicht innerhalb des 

Geltungsbereichs. Durch die ständige Befahrung der Flächen im Geltungsbereich 

sowie teilweise die Nutzung als Lagerplatz ist auch der unversiegelte Boden in-

nerhalb des Geltungsbereichs stark verdichtet. Der Feldhamster benötigt jedoch 

gut grabbaren Boden. Er ernährt sich von Kulturpflanzen, wie Getreide, Mais, 

Zuckerrüben und Erbsen aber auch Ackerwildkräutern und Schnecken, Insekten, 

Fröschen und Eidechsen. Wirkbedingt sind keine Beeinträchtigungen auf Feld-

hamster vorhersehbar, die über den Plangeltungsbereich des Bebauungsplans 

hinausgehen.  

Für Fledermäuse (Microchiroptera) ergibt sich kein erhöhter Untersuchungsbe-

darf. Innerhalb der geplanten Sondergebietsfläche sind weder Gebäude noch Alt-

holzbestände als potenzielle Quartiere vorhanden, die beseitigt werden.  

Mögliche Lebensräume von Käfern wie Breitrand (Dytiscus latissimus), Eremit 

(Osmoderma eremita), Heldbock (Cerambyx cerdo), Schmalbindiger Breitflügel-

Tauchkäfer (Graphoderus bilineatus) und Alpenbock (Rosalia alpina) befinden 

sich nicht im Geltungsbereich des Bebauungsplans. 

Eine Beeinträchtigung von Schmetterlingen (Lepidoptera) durch das geplante 

Vorhaben kann ausgeschlossen werden. 

Vorzugslebensräume und Biotopstrukturen von Kriechtieren (Reptilia) wie der 

Europäischen Sumpfschildkröte (Emys orbicolaris) fehlen am Vorhabenstandort 

vollständig. Auch ein Vorkommen und eine Betroffenheit der Schlingnatter 

(Coronella austriaca), die ein breites Spektrum von Biotopen (Magerrasen, tro-

ckene Waldränder)besiedelt, kann gänzlich ausgeschlossen werden.  

Zauneidechsen (Lacerta agilis) besiedeln Dünengebiete, Heiden, Halbtrocken- 

und Trockenrasen, Waldränder, Feldraine, sonnenexponierte Böschungen aller 

Arten (Eisenbahndämme, Wegränder), Ruderalfluren, Abgrabungsflächen sowie 

verschiedenste Aufschlüsse und Brachen.  

Innerhalb des Geltungsbereichs sind solche Lebensraumstrukturen nicht vorhan-

den. Eine Beeinträchtigung ist somit ausgeschlossen. 

Die oben beschriebenen Strukturen im unmittelbaren Umfeld des Vorhabenstan-

dortes sind in ihrer Qualität als Lebensraum für die Avifauna als unterentwickelt 

einzuschätzen. 

Durch die stark landwirtschaftliche Vorprägung des Umfeldes, die bestehenden 

Störreize, die vor allem von dem Betriebsgelände ausgehen, ist die Empfindlich-

keit der potenziell im Gebiet vorkommenden europäischen Vogelarten gering. 
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Jedoch lässt sich eine Betroffenheit von störungsunempfindlichen Bodenbrütern 

nicht von vornherein ausschließen. Die Betroffenheit von Gebäudebrütenden Vo-

gelarten kann ausgeschlossen werden, da bestehende Gebäude nicht abgebro-

chen werden sollen. Auch Gehölzbrüter sind von der Aufstellung des vorliegenden 

Bebauungsplans nicht betroffen. Vorliegend sind ebenfalls keine Gehölzbeseiti-

gungen vorgesehen. 

Das Vorkommen und die Betroffenheit von Arten wie Heidelerche, Grauammer, 

Feldlerche, Goldammer und Fitis kann nicht gänzlich ausgeschlossen werden. 

Zusammenfassend besteht ein erhöhter Untersuchungsbedarf für o.g. 

Offenlandbrüter.  
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2. Wirkungen des Vorhabens 

2.1  Baubedingte Wirkfaktoren/Wirkprozesse 

Baubedingte Wirkungen sind grundsätzlich möglich, beschränken sich jedoch auf 

die Errichtungsphase und sind damit temporär. Die Erschließung des Geltungsbe-

reichs sowie die innere Erschließung sind bereits über vorhandene Wege gesi-

chert, weshalb zusätzliche Erschließungsmaßnahmen nicht erforderlich sind.  

Die erforderliche Baufeldfreimachung (Abtrag der Vegetationsdecke) sollte au-

ßerhalb der Brutperiode erfolgen. Die Bauarbeiten werden direkt im Anschluss 

durchgeführt. Es ist während der Bauphase insbesondere mit vermehrtem Ma-

schinenlärm aufgrund der Bautätigkeit sowie mit einer erhöhten Anwesenheit von 

Montagepersonal zu rechnen. So kommt es zu einer kontinuierlichen Beunruhi-

gung innerhalb des Planungsraums.  

 

2.2  Anlage- und betriebsbedingte Wirkfaktoren/Wirkprozesse 

Artrelevante Arealverkleinerungen, Barriere- oder Zerschneidungswirkungen tre-

ten mit dem Vorhaben nicht ein. Die Eingriffsfläche nimmt ausschließlich einen 

einen kleinen, bereits baulich vorgeprägte Bereich Intensivacker in Anspruch. 

Aus diesem Grund ist das Konfliktpotenzial auf der Fläche als sehr gering zu be-

werten. 

Anlagebedingt entstehen mit Umsetzung der Planung geringfügige Versiegelun-

gen.  

 

3  Bestand sowie Darstellung der Betroffenheit der Arten 

3.1 Arten nach Anhang IV der FFH-Richtlinie 

3.1.1 Pflanzenarten 

Gemäß der unter 1.4 durchgeführten Relevanzprüfung kann der Einfluss des 

Vorhabens auf Pflanzenarten des Anhangs IV der FFH-Richtlinie vernachlässigt 

werden, da diese Arten in hochwertigen strukturreichen Lebensräumen außerhalb 

des Einflussbereichs des Vorhabens vorkommen.  
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3.1.2 Tierarten 

Innerhalb der durchgeführten Relevanzprüfung kann der Einfluss des Vorhabens 

auf Tierarten des Anhangs IV der FFH-Richtlinie vernachlässigt werden, da diese 

Arten in hochwertigen strukturreichen Lebensräumen außerhalb des Einflussbe-

reichs des Vorhabens vorkommen.  

 

3.2 Bestand und Betroffenheit der Europäischen Vogelarten nach Art. 1 

der Vogelschutz-Richtlinie Brutvögel 

Die „europäischen Vogelarten“ sind definiert als „in Europa natürlich vorkom-

mende Vogelarten“ im Sinne der Richtlinie 79/409/EWG (Vogelschutz-Richtlinie). 

Nach Artikel 1 der Vogelschutz-Richtlinie handelt es sich hierbei um alle wild le-

benden Vogelarten, die in Europa heimisch sind. 

Alle europäischen Vogelarten erlangen pauschal den Schutzstatus einer „beson-

ders geschützten Art“ (vgl. § 7 Abs. 2 Nr. 13 b, bb BNatSchG). Darüber hinaus 

werden einige dieser Arten zugleich als „streng geschützte Arten“ ausgewiesen 

(vgl. § 7 Abs. 2 Nr. 14 c i. V. m. § 54 Abs. 2 BNatSchG).  

Für alle europäischen Vogelarten sind nach den Vorgaben des Artikels 5 der Vo-

gelschutz-Richtlinie das absichtliche Töten und Fangen, die Zerstörung oder Be-

schädigung von Nestern und Eiern sowie jegliche Störung während der Brut- und 

Aufzuchtzeit grundsätzlich verboten.  

Ebenso sind die Verbote nach § 44 Abs. 1 Nr. 1 - 3 BNatSchG wirksam. Entspre-

chend gilt auch das Verbot, die europäischen Vogelarten an ihren Nist-, Brut-, 

Wohn- oder Zufluchtsstätten durch Aufsuchen, Fotografieren, Filmen oder ähnli-

che Handlungen zu stören. 

Berücksichtigt man die Ausstattung des Planungsraumes so bleibt generell fest-

zuhalten, dass dieser anthropogenen Belastungen ausgesetzt ist. Es ist grund-

sätzlich mit einem störungsunempfindlichen Artenspektrum der Offenlandbrüter 

zu rechnen.  

 

§ 44 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG (Tötungsverbot) 

Für das Vorhaben ist von einer Verbotsverletzung auszugehen, wenn der Bau d 

voraussehbar zur Tötung von Exemplaren einer Art führt.  

Weiterhin können Verbotsverletzungen nicht ausgeschlossen werden, wenn durch 

den vorhabenbedingten Lebensraumverlust dort lebende Individuen oder Ent-

wicklungsformen einer Art getötet werden.  

Als Entwicklungsformen sind alle Lebensstadien einer Art anzusehen, die zur Art-

erhaltung beitragen können, so z. B. lebensfähige Eier. 
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§ 44 Abs. 1 Nr. 3 BNatSchG (Zerstörungsverbot von Fortpflanzungs- und 

Ruhestätten) 

Als Beschädigung und Zerstörung ist jede Einwirkung zu verstehen, die die Funk-

tion einer Fortpflanzungs- oder Ruhestätte erheblich beeinträchtigen kann.  

Entscheidend ist der konkrete Standortbezug, das heißt die unmittelbare Flä-

cheninanspruchnahme von möglichen Brutrevieren mit variablen oder festen 

Niststätten von europäischen Vogelarten.  

 

Beurteilung drohender Verstöße gegen § 44 Abs. 1 Nr. 1 und 3 BNatSchG 
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Brutvogelarten der Offenlandbereiche 

Artengruppe: Bodenbrüter (vorwiegend einmalig genutzte Brutstandorte/variable Niststätten) 

Untersucht wurden: Heidelerche (Lullula arborea), Grauammer (Emberiza Calandra), Feldlerche (Alauda arvensis), Goldam-
mer (Emberiza citrinella) und Fitis (Phylloscopus trochilus) 

 
Schutzstatus 

 Art. 1 europäische Vogelschutzrichtlinie  

Bestandsdarstellung 

Kurzbeschreibung Autökologie und Verbreitung:  
- typische Vogelarten der überwiegend offenen Habitaten  
- jährlich neuer Nestbau, versteckt in der Vegetation 
- Gehölze werden als Sitzwarte, Ruhe- und Rückzugsraum und Nahrungshabitat genutzt 
 
Vorkommen in Sachsen-Anhalt: 
- verbreitet 
 
Gefährdungsursachen: 
Beseitigung potenzieller Bruthabitate/ Lebensräume, Intensivierung der Landwirtschaft 

Vorkommen im Untersuchungsraum  

       nachgewiesen  potenziell vorkommend  

Beschreibung der Vorkommen im Untersuchungsraum 

Im Planungsraum befinden sich potenzielle Flächen für Bodenbrüter. 

Abgrenzung der lokalen Population und Bewertung deren Erhaltungszustandes  

Keine konkrete Eingrenzung der lokalen Population möglich, als Anhaltspunkt dient der gewählte Untersuchungsradius. 

Habitatqualität: gut 

Prüfung des Eintretens der Verbotstatbestände nach § 44 Abs. 1 i.V.m. Abs. 5 BNatSchG 

Artspezifische Vermeidungsmaßnahmen  

- Baubeginn außerhalb der Brutzeit  

- sollte der Baubeginn innerhalb der Brutzeit liegen, ist unmittelbar vor Baubeginn eine Kartierung der Fläche durchzuführen, 

um sicher zu gehen, dass keine Brutplätze betroffen sind 

vorgezogene Ausgleichsmaßnahmen (CEF):  

- nicht erforderlich 

Prognose und Bewertung des Tötungs- und Verletzungsverbotes gem. § 44 Abs.1 Nr. 1 BNatSchG (ausgenommen 

sind Tötungen/Verletzungen in Verbindung mit Zerstörung von Fortpflanzungs- und Ruhestätten):  
 

Verletzung oder Tötung von Tieren, Beschädigung oder Zerstörung ihrer Entwicklungsformen  

        Das Verletzungs- und Tötungsrisiko erhöht sich für die Individuen signifikant bzw. das Risiko der Beschädigung 

oder Zerstörung von Entwicklungsformen steigt signifikant an 

 Das Verletzungs- und Tötungsrisiko erhöht sich für die Individuen nicht signifikant und das Risiko der  

 Beschädigung oder Zerstörung von Entwicklungsformen steigt nicht signifikant an 

Begründung:  

Eine Beseitigung oder Zerstörung von Fortpflanzungs- und Ruhestätten erfolgt nicht. Versiegelungen finden nur in einem sehr 

geringen Maße statt. Bruthabitate mit einer hervorgehobenen Bedeutung werden nicht beseitigt. Die Bauzeit liegt außerhalb 

der Brutzeit. Sollte sich der Baubeginn verschieben ist unmittelbar vorher eine Kartierung der Fläche durchzuführen.   

Verbotstatbestand:  ist nicht erfüllt  
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Prognose und Bewertung des Störungsverbotes gem. § 44 Abs.1 Nr. 2 BNatSchG  

Erhebliches Stören von Tieren während der Fortpflanzungs-, Aufzucht-, Mauser-, Überwinterungs- und  

Wanderungszeiten 
 

 Die Störung führt zur Verschlechterung des Erhaltungszustandes der lokalen Population 

 Die Störungen führen zu keiner Verschlechterung des Erhaltungszustandes der lokalen Population 

Begründung: 

Durch die angrenzenden Nutzungen handelt es sich bereit um ein störungsunempfindlicheres Artenspektrum. Die Errich-

tungsphase findet außerhalb der Brutperiode zwischen dem 1. August bis zum 28. Februar statt. Sollte sich der Baubeginn in 

den Brutzeitraum verlagern, ist unmittelbar vor Beginn der Bauarbeiten eine Kartierung durchzuführen.   

Verbotstatbestand: ist nicht erfüllt 

Prognose und Bewertung der Schädigungstatbestände gem. § 44 Abs.1 Nr. 3 i. V. m. Abs. 5 BNatSchG sowie ggf. des 

Verletzungs- und Tötungsverbotes gem. § 44 Abs.1 Nr. 1 i. V. m. Abs. 5 BNatSchG (Tötungen/Verletzungen in Verbin-

dung mit Zerstörung von Fortpflanzungs- oder Ruhestätten):  
 

 Beschädigung oder Zerstörung von Fortpflanzungs- oder Ruhestätten  

 Tötung von Tieren im Zusammenhang mit der Schädigung von Fortpflanzungs- oder Ruhestätten nicht auszuschließen  

 Vorgezogene Ausgleichsmaßnahmen (CEF) erforderlich, um Eintreten des Verbotstatbestandes zu vermeiden 

 Beschädigung oder Zerstörung von Fortpflanzungs- oder Ruhestätten (ggf. Im Zusammenhang mit Tötung), ökologi-

sche Funktion wird im räumlichen Zusammenhang nicht gewahrt 

Begründung: Durch den Bau außerhalb der Brutperiode oder eine Kartierung der unmittelbar vor Baubeginn kann das Ein-

treffen der Verbotstatbestände ausgeschlossen werden. 

Verbotstatbestand: ist nicht erfüllt  

Zusammenfassende Feststellung der artenschutzrechtlichen Verbotstatbestände 

Die Verbotstatbestände nach § 44 Abs. 1 i.V.m. Abs. 5 BNatSchG 

 treffen zu (Darlegung der Gründe für eine Ausnahme erforderlich) 

 treffen nicht zu (artenschutzrechtliche Prüfung endet hiermit) 

Darlegung der naturschutzfachlichen Gründe für eine Ausnahme nach § 45 Abs. 7 BNatSchG  

- nicht erforderlich - 

 

 

 

  



S e i t e  | 13    

 

Bearbeitungsstand: Oktober 2023                        Bebauungsplan “Biogas und Tierhaltung Angern“ 
der Gemeinde Angern 

  

Spezielle artenschutzrechtliche Prüfung (SaP) 

 

 

4.  Maßnahmen zur Vermeidung und zur Sicherung der kontinuierli-
chen ökologischen Funktionalität 

4.1  Maßnahmen zur Vermeidung und Minimierung 

Für die Planung ist ein bereits anthropogen vorbelasteter Standort vorgesehen. 

Hochwertige Außenbereichsstandorte mit einer hohen Bedeutung für den Arten-

schutz werden nicht beansprucht.  

Zur Vermeidung von Verbotstatbeständen nach dem § 44 Abs. 1 BNatSchG findet 

die Bauzeit außerhalb der Brutperiode statt oder es wird unmittelbar vor Baube-

ginn eine Kartierung durchgeführt.  

Eine erhebliche oder nachhaltige Beeinträchtigung von Bodenbrütern in der Bau-

phase lässt sich bei ordnungsgemäßer Errichtung der geplanten baulichen Anla-

gen unter der Einhaltung der beschriebenen Vermeidungsmaßnahmen und vor-

heriger Kartierung nicht ableiten. 

 

4.2  Maßnahmen zur Sicherung der kontinuierlichen ökol. Funktionen  

Maßnahmen zur Sicherung der kontinuierlichen ökologischen Funktionalität (CEF-

Maßnahmen) sind unter Berücksichtigung der Standortgegebenheiten nicht er-

forderlich. 
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5. Gutachterliches Fazit 

Artenschutzrechtliche Verbote sind zu berücksichtigen, sofern die Zulassung ei-

nes Vorhabens durch einen drohenden Verstoß gegen die Verbote des § 44 Abs. 

1 Nr. 1 - 4 BNatSchG gefährdet ist. Gegenstand dieser artenschutzrechtlichen 

Bewertung ist es zu prüfen, ob sich die vorhersehbaren Wirkungen mit entspre-

chenden Empfindlichkeiten der untersuchten Arten überlagern. Im vorliegenden 

Fall wurde entsprechend einer mehrstufigen Prüfmatrix untersucht, ob ein dro-

hender Verstoß gegen Artenschutzverbote des § 44 Abs. 1 BNatSchG zwingend 

zur Unzulässigkeit der geplanten Anlage führt. 

Für die nach Anhang IV der FFH-Richtlinie geschützten Artengruppen der Weich-

tiere, Libellen, Käfer, Falter, Meeressäuger, Fische, Säugetiere, Reptilien, Amphi-

bien und Gefäßpflanzen konnte eine Betroffenheit bereits im Rahmen der Rele-

vanzprüfung ausgeschlossen werden. 

Ein erhöhter Untersuchungsbedarf ergab sich indessen für Bodenbrüter. Es konn-

te gutachterlich festgestellt werden, dass unter Einhaltung der Bauzeitenregulie-

rung kein Eintreffen von Verbotstatbeständen vorhersehbar ist. 

Für die Artenzusammensetzung und die Artendichte werden sich mit der Umset-

zung des Vorhabens keine relevanten Änderungen ergeben.  

Der Bebauungsplan „Biogas und Tierhaltung Angern“ ist mit den arten-

schutzrechtlichen Vorgaben des Bundesnaturschutzgesetzes vereinbar. Alle 

möglichen Konflikte in Bezug auf die untersuchten Arten können unter Ein-

haltung der vorgesehenen Maßnahme ausgeschlossen werden. 
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